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Stadt Meckenheim, Bebauungsplan Nr. 110 „Am Viethenkreuz I“  
Anregungen und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 10.04.2014 bis einschließlich 12.05.2014 

Lfd. 
Nr. 

Schreiben vom Absender Anregungen und Hinweise 
(zusammenfassend) 

Stellungnahme  der Verwaltung Beschlussvorschlag 

1. 02.04.2014 Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW 

Keine Bedenken Entfällt Entfällt 

2. 03.04.2014 Polizeipräsidium Bonn Es wird auf die bisherigen Stellung-
nahmen vom 04.05.2011 und vom 
12.10.2011 hingewiesen. 

Die Stellungnahme vom 04.05.2011 
wurde bereits abgewogen, neue Er-
kenntnisse liegen nicht vor. 

Kenntnisnahme 

3. 03.04.2014 Polizeipräsidium Bonn - Ver-
kehrsangelegenheiten 

Keine Bedenken Entfällt Entfällt 

4. 03.04.2014 Wahnbachtalsperrenverband 
Siegburg 

Keine Bedenken Entfällt Entfällt 

5. 07.04.2014 Erftverband Bergheim Keine Bedenken Entfällt Entfällt 

6. 10.04.2014 RSAG AÖR Siegburg Es werden grundsätzlich keine Beden-
ken erhoben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die 
sicherheitstechnischen Anforderungen 
an Straßen und Fahrwege für die 
Sammlung von Abfällen einzuhalten 
sind. 

An dem vom Wendeplatz abgehenden 
Stichweg sollte ein Abfallsammelplatz 
berücksichtigt werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 

Kenntnisnahme 

7. 10.04.2014 Westnetz GmbH – Spezialser-
vice Strom - Dortmund 

Es wird darauf hingewiesen, dass kei-
ne 110 kV-Hochspannungsleitungen 
der Westnetz AG betroffen sind und 
Planungen nicht vorliegen. 

Es wird davon ausgegangen, dass die 
anderen Versorgungsunternehmen 
beteiligt wurden. 

Kenntnisnahme 

Die Beteiligung der weiteren Versor-
gungsunternehmen ist erfolgt. 

Kenntnisnahme 

8. 11.04.2014 Stadtwerke Meckenheim Keine Bedenken Die Hinweise werden beachtet. Kenntnisnahme 
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Lfd. 
Nr. 

 
Schreiben vom 

 
Absender 

 
Anregungen und Hinweise 

(zusammenfassend) 

 
Stellungnahme  der Verwaltung 

 

 
Beschlussvorschlag 

Für das Plangebiet muss eine Neupla-
nung der Wasserversorgung sowie der 
Straßenbeleuchtung erfolgen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass vor 
Baubeginn Einsichtnahme in die Plan-
unterlagen zu gewährleisten ist und 
eine Abstimmung rechtzeitig erfolgen 
muss. 

Kenntnisnahme Die Hinweise werden beach-
tet. 

9. 11.04.2014 Bezirksregierung Düsseldorf -
Kampfmittelbeseitigungsdienst 

Es wird auf die Stellungnahmen vom 
17.05.2012 und vom 27.09.2011 hin-
gewiesen. Neue Erkenntnisse liegen 
nicht vor. Danach liegt die Fläche in 
einen Bombenabwurf- und Kampfge-
biet. 

Es wird eine geophysikalische Unter-
suchung der zu überbauenden Fläche 
empfohlen. 

Erfolgen zusätzlich Erdarbeiten mit 
erheblichen mechanischen Belastun-
gen wie Rammarbeiten, Pfahlgründun-
gen etc. wird eine Sicherheitsdetektion 
empfohlen. 

Das Merkblatt ist zu beachten. 

Auf die Stellungnahme vom 
11.05.2000 wir hingewiesen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

Sie sind als Hinweise „Kampfmittel“ 
bereits im Bebauungsplan enthalten. 

Kenntnisnahme 

10. 16.04.2014 Bezirksregierung Köln – Ländli-
che Entwicklung und Boden-
ordnung 

Keine Bedenken Entfällt Entfällt 

11. 22.04.2014 Stadt Rheinbach Keine Anregungen Entfällt Entfällt 

 

12. 22.04.2014 Regionalgas Euskirchen Es wird mitgeteilt, dass keine Beden-
ken bestehen. 

Das Erdgasversorgungsnetz kann er-
weitert werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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Lfd. 
Nr. 

Schreiben vom Absender Anregungen und Hinweise 
(zusammenfassend) 

Stellungnahme  der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Bei Interesse kann der Einsatz von 
erneuerbaren Energien geprüft wer-
den. 

Es wird empfohlen, die Versorgungs-
leitungen in den Gehwegen, Parkstrei-
fen o. ä. unterzubringen. 

Auf das Merkblatt „Bäume, unterirdi-
sche Leitungen und Kanäle“ wird hin-
gewiesen. 

13. 24.04.2014 Landwirtschaftskammer NRW 
Kreisstelle RSK Köln 

Es wird mitgeteilt, dass keine grund-
sätzlichen Bedenken bestehen. 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

1. Die Belange des landwirtschaftlichen
Betriebes sind zu berücksichtigen.

zu 1.: Der Anregung wird  bereits 
gefolgt, der Betrieb wird be-
rücksichtigt. 

zu 1.:  Der Anregung wird ge-
folgt 

2. Es darf keine Behinderungen des
landwirtschaftlichen Verkehrs geben.

zu 2.: Der Hinweis wird beachtet. zu 2.: Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen 
und beachtet. 

3. Es sollte eine deutliche Abgrenzung
als Wall oder als Begrünung zu dem
westlichen Baugebiet und den dahin-
ter liegenden landwirtschaftlichen
Nutzung erfolgen.

zu 3.: Der Anregung wird nicht ge-
folgt. 

 Es schließen nicht überbauba-
re Gartenflächen an die land-
wirtschaftlichen Nutzflächen 
an, die begrünt werden und so 
einen grünen Puffer zu dem 
landwirtschaftlichen Betrieb 
bilden. Eine fortschreitende 
Bauentwicklung in landwirt-
schaftliche Fläche ist nicht 
möglich, da die bauliche Ent-
wicklung auf die Wohnbauflä-
chen und hier durch die Bau-
grenzen im Bebauungsplan 
beschränkt ist. Eine weitere 
Abgrenzung durch einen Wall 

zu 3.: Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 
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Lfd. 
Nr. 

Schreiben vom Absender Anregungen und Hinweise 
(zusammenfassend) 

Stellungnahme  der Verwaltung Beschlussvorschlag 

oder eine Begrünung ist somit 
nicht notwendig. 

4. Die Anlage von Wildobstbeständen
im westlichen Planbereich sollte
überdacht werden.

zu 4.: Die Anlage der Wildobstwiese 
stellt eine nachhaltige Aus-
gleichsplanung dar. Sie schafft 
gute ökologische Verbesse-
rungen und auch eine neue 
Gestaltung des Ortsrandes. 
Auch nach nochmaliger Über-
prüfung der Planungsansätze 
bleibt es bei den Planungs-
festsetzungen. 

zu 4.: Den Anregungen wird 
nicht gefolgt. 

14. 06.05.2014 Landesbetrieb Straßen NRW Gegen die Planung bestehen keine 
Bedenken, sofern keine Beeinträchti-
gungen vorhandener Knotenpunkte 
oder neuer Anbindungen geschaffen 
werden.  

Auf die bisherigen Stellungnahmen 
wird verwiesen. 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

15. 08.05.2014 Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr – Re-
ferat Infra 13 

Es gibt keine Einwände / Bedenken. 

Es wird davon ausgegangen, dass 
bauliche Anlagen die Höhe von 20 m 
nicht überschreiten. 

Kenntnisnahme 

Die Höhe von 20 m wird nicht durch 
bauliche Anlagen überschritten. 

Kenntnisnahme 

16. 08.05.2014 Rhein-Sieg-Kreis – Regional- 
und Bauleitplanung, Siegburg 

Natur- und Landschaftsschutz: 

Die Anrechnung von innerhalb der 
Hausgärten festgesetzten Pflanzmaß-
nahmen auf die Kompensation wird als 
äußerst kritisch gesehen, da diese 
nicht kontrollierbar und rechtlich 
schwer durchsetzbar seien. Es wird 
angeregt, in der Planung die Hausgär-
ten geringer zu bewerten. 

Für die anzulegenden Obstwiesen sei 
eine zweischürige Mahd mit 1 Schnitt 

Die Durchsetzung der Pflanzfestset-
zungen obliegt der Stadt Mecken-
heim, Erfahrungen aus entsprechen-
den Baugebieten zeigen, dass im 
Schnitt eine gute Durchgrünung er-
reicht werden kann. Die Bewertung 
liegt im Rahmen dessen, was das 
angewendete Verfahren vorgibt. 

Die vorgeschlagene Pflege der 
Obstwiesen entspricht der im für die 

Den Anregungen wird nicht 
gefolgt. 

Der Anregung wird gefolgt 
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Lfd. 
Nr. 

 
Schreiben vom 

 
Absender 

 
Anregungen und Hinweise 

(zusammenfassend) 

 
Stellungnahme  der Verwaltung 

 

 
Beschlussvorschlag 

ab frühestens 1. Juni und 2. Schnitt 
frühestens 8 Wochen nach dem ersten 
Schnitt festzusetzen. 

Umsetzung maßgeblichen LPB be-
schriebenen Vorgaben. 

17. 12.05.2014 Wasser- und Bodenverband 
Altendorf 

Es wird erklärt, dass die im Bereich 
des Bebauungsplanes vorhandenen 
Drainagerohre außerhalb des Gel-
tungsbereichs wieder hergestellt wer-
den müssen. 

Die Kostenübernahme ist kostenneut-
ral für den Wasser- und Bodenverband 
vorzusehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

Sie betreffen keine Festsetzungen 
des Bebauungsplanes und sind bei 
der späteren Realisierung zu beach-
ten. 

Kenntnisnahme 

18. 12.05.2014 Gemeinde Wachtberg Keine Bedenken Entfällt Entfällt 

19. 28.05.2014 LVR-Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland  

 

Es wird erklärt, dass grundsätzlich 
nicht auszuschließen ist, dass im 
Plangebiet Zeugnisse zur Geschichte 
der Menschen als ortsfeste Boden-
denkmäler erhalten sind. Da aber kei-
ne Erhebung durchgeführt wurde, blei-
be dies eine Prognose. Es wurde an-
geboten, eine Begehung durchzu-
führen. Die Fläche muss für eine 
Grunderfassung gepflügt, geeggt und 
abgeregnet sein, um Bodendenkmäler 
an der Oberfläche nachweisen zu kön-
nen. Diese Voraussetzungen wurden 
nicht erfüllt.  

Es wird darum gebeten, dass im Be-
bauungsplan auf die ungeklärte ar-
chäologische Situation und die damit 
verbundenen Folgen hingewiesen 
wird. Es wäre anzuregen, die Erdarbei-
ten für die Erschließung unter Aufsicht 
und Weisung einer archäologischen 
Fachfirma ausführen zu lassen, um in 
der Folge näher einschätzen zu kön-
nen, in welchem Umfang § 29 DSchG 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen.  

Sie betreffen keine Festsetzungen 
des Bebauungsplans. Es wird im Be-
bauungsplan der Hinweis zum Bo-
dendenkmalschutz um den Zusatz 
ergänzt, dass die Vorschriften des 
Denkmalschutzgesetzes von der Pla-
nung unberührt bleiben und nach-
trägliche Beschränkungen von Flä-
chen nicht ausgeschlossen werden 
können. Besonders zu beachten sind 
die §§ 3, 4, 9, 15 und 16 DSchG NW. 

Weiterhin wird in den Hinweis aufge-
nommen, dass im Plangebiet eine 
ungeklärte archäologische Situation 
vorherrscht und Erdarbeiten für die 
Erschließung unter Aufsicht und Wei-
sung einer archäologischen Fachfir-
ma durchzuführen sind. Vor der 
Durchführung von Erschließungs-
maßnahmen ist eine Prospektion der 
Flächen mit dem LVR-Amt für Bo-
dendenkmalpflege abzustimmen und 

Der Anregung wird insofern  

gefolgt 
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Lfd. 
Nr. 

Schreiben vom Absender Anregungen und Hinweise 
(zusammenfassend) 

Stellungnahme  der Verwaltung Beschlussvorschlag 

NRW für die Baugenehmigung rele-
vant wird. 

Der Beginn der Erschließungsmaß-
nahmen sollte unbedingt mit dem LVR-
Amt für Bodendenkmalpflege abge-
stimmt werden. Eine dem Satzungsbe-
schluss vorausgehende Prospektion 
der Fläche scheidet aufgrund der ge-
gebenen Verhältnisse aus. 

durchzuführen. 

Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen vor, 
Anregungen und Bedenken wurden jedoch nicht mitgeteilt: 

- Landesbetrieb Wald und Holz 
- Polizeipräsidium Bonn -Verkehrsangelegenheiten- 
- Wahnbachtalsperrenverband, Siegburg 
- Bezirksregierung Köln -Ländliche Entwicklung und Bodenordnung- 
- Stadt Rheinbach 
- Erftverband 
- Gemeinde Wachtberg 



Anregungen zum Abwägungsvorschlag 
der Verwaltung - Ziffer 2 der Anlage 3





























Anregungen zum Abwägungsvorschlag 
der Verwaltung - Ziffer 6 der Anlage 3





Anregungen zum Abwägungsvorschlag 
der Verwaltung - Ziffer 7 der Anlage 3



Anregungen zum Abwägungsvorschlag 
der Verwaltung - Ziffer 8 der Anlage 3



Anregungen zum Abwägungsvorschlag 
der Verwaltung - Ziffer 9 der Anlage 3















Anregungen zum Abwägungsvorschlag 
der Verwaltung - Ziffer 12 der Anlage 3



Anregungen zum Abwägungsvorschlag 
der Verwaltung - Ziffer 13 der Anlage 3





Anregungen zum Abwägungsvorschlag 
der Verwaltung - Ziffer 14 der Anlage 3



Anregungen zum Abwägungsvorschlag 
der Verwaltung - Ziffer 15 der Anlage 3



Anregungen zum Abwägungsvorschlag 
der Verwaltung - Ziffer 16 der Anlage 3



Anregungen zum Abwägungsvorschlag 
der Verwaltung - Ziffer 17 der Anlage 3



Anregungen zum Abwägungsvorschlag 
der Verwaltung - Ziffer 19 der Anlage 3




